
Jubiläumszuwendung NRW - doch nicht steuerfrei?
Beitrag von „Seph“ vom 23. Juli 2023 09:03

Von Steuerfreiheit kann bei der Jubiläumszuwendung keine Rede sein, eine solche Angabe
findet sich auch in der zugehörigen Verordnung nicht. Insofern ist davon auszugehen, dass
diese mit deinem persönlichen Grenzsteuersatz versteuert wird. Genauer gesagt wird die
Zuwendung bei Auszahlung vermutlich zunächst sogar mit dem Spitzensteuersatz
berücksichtigt, ein entsprechender Ausgleich erfolgt über die Steuererklärung.
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